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Unerlaubte Steuerhilfe  

Presseinformation

Unerlaubte steuerliche Hilfe kann nach Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) mit einem Bußgeld bis zu 5.000 Euro geahndet werden und auch den Job kosten. Diese bittere Erfahrung musste ein Finanzbeamter machen, der für andere Personen die Einkommensteuererklärung fertigte. In über 100 Fällen hatte der Beamte steuerpflichtigern Bürgern finanzielle Vorteile verschafft und sich damit gegen seinen Dienstherrn gestellt – so lautete das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz vom 15. April 2005 fest. Ein Strafverfahren mit Geldstrafe und ein Disziplinarverfahren mit Entfernung aus dem Dienst waren die Folge.

Der NVL warnt in diesem Zusammenhang vor unbefugter Hilfeleistung in Steuersachen. Zulässig ist laut Steuerberatungsgesetz die Hilfe im Familienkreis. Darüber hinaus ist für Unbefugte bereits die Beratung von Freunden und Bekannten strafbar, wenn diese wiederholt und selbständig erfolgt. Ob dafür Geld oder eine andere Gegenleistung gefordert wird, spielt keine Rolle. Vorsicht ist auch geboten bei Angeboten von Unternehmensberatern, Versicherungsvertretern oder Vermittler von Finanzdienstleistungen. Diese sind laut Mitteilung des NVL nicht zur steuerlichen Hilfeleistung befugt.

Nur ein bestimmter Personenkreis ist berechtigt, steuerlichen Rat zu geben. Neben Steuerberatern sind Lohnsteuerhilfevereine zur Hilfe bei der Einkommensteuererklärung befugt, wenn nur bestimmte Einkünfte vorliegen. Lohnsteuerhilfevereine beraten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose im Rahmen einer Mitgliedschaft. Der Service der Vereine reicht von der Beratung, Erstellung der Steuererklärung bis zur Prüfung des Bescheides und Einlegen von Rechtsmitteln. Auch beim Kindergeld, der steuerlichen Förderung der „Riesterrente“ und bei Nebeneinkünften aus Vermietung und Verpachtung, privaten Veräußerungsgeschäften und Kapitalerträgen helfen die Vereine. Diese Nebeneinnahmen dürfen insgesamt im Jahr 9.000 Euro bzw. bei Ehegatten 18.000 Euro nicht überschreiten.  Für den gesamten Komplex der Leistungen ist ein jährlicher Beitrag zu entrichten. Dieser ist bei vielen Vereinen sozial nach den Einnahmen gestaffelt und liegt durchschnittlich bei ca. 100 Euro.

Der Verband verweist in diesem Zusammenhang auf den umfangreichen Beratungsservice der rund 900 Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Weitere Informationen darüber und zur Beratungsbefugnis erhalten Interessierte auf der Homepage des NVL unter http://www.nvl.de. Die Anschriften der zahlreichen Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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